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integrierbares

Managementsystem 

für 

• Arbeitsschutz

• Anlagensicherheit

Occupational

Health- and 

Risk-

Managementsystem
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Zielsetzungen von OHRIS

• Nachhaltige Verbesserung von 
Arbeitsschutz und Anlagensicherheit 

• Kostenersparnis

• Rechtssicherheit
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• Gemeinschaftsstudie TÜV / StMAS

• Projektgruppe StMAS

• Arbeitskreise VCI / StMAS
(Beteiligung BG Chemie) 

• Managementsysteme 
• Auditsysteme
• Dokumentation 
• Pilotaudits

• Redaktionsbeirat 
(BDI, VCI, Universität St. Gallen)
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Das gibt es neben OHRIS:

– ASCA, Arbeitsschutz und 
sicherheitstechnischer Check 
in Anlagen

– SCC, Sicherheits Certifikat
Contraktoren (abgel. SGU)

– LASI-Leitfäden 
„Arbeitsschutz-
managementsysteme“

– Nationaler Leitfaden für 
Arbeitsschutzmanage-
mentsysteme

– BS 8800 (ISO September 
1996)

– OHSAS 18001 (BSI, IIOC 
1999)

– ILO „Leitfaden für 
Arbeitsschutz-
managementsysteme “
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• Verankerung der Verantwortung 
für den Arbeitsschutz in der Linie

• Aktive Mitwirkung aller Beschäftigten 
am Arbeitsschutz

• Systematische Festlegung, Dokumentation, Überprüfung, 
Korrektur und Verbesserung aller „Spielregeln“ im 
Unternehmen

• Kontrolle, Mängelabstellung und 
Verbesserung durch jeweiligen Vorgesetzten

• Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
durch drei ineinandergreifende Regelkreise
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Prüfung und
Bewertung

Interne Audits

Überprüfung und
Überwachung

Verbesserung

Arbeitsmedizinische
Vorsorge, 

Gesundheitsförderung

Berücksichtigung von
Änderungen

Korrekturmaßnahmen

Planung und
Umsetzung

Verpflichtungen

Ermittlung von
Gefährdungen;

Bewertung von Risiken

Minimierung von
Gefahren, Gefährdungen

und Risiken

Regelungen für
Betriebsstörungen

und Notfälle

Beschaffung

Zusammenarbeit
mit Auftragnehmern

Organisation

Aufbau und Ablauf im
Managementsystem

Dokumentation

Ausschüsse und
Arbeitskreise

Interne und externe 
Kommunikation 

Rechte und Pflichten
der Beschäftigten

Eignung der
Beschäftigten

Schulung

Verantw. der obersten 
Leitung

Verknüpfbarkeit von
Managementsystemen

Mitwirkung und
Mitbestimmung

Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess

Bereitstellung
der Mittel

Bewertung des
Managementsystems

Ziele für
Arbeitsschutz und
Anlagensicherheit

Organisatorische
Strukturen Aktionsprogramme

Ermittlung sicherheits-
relevanter Arbeiten,

Abläufe und Prozesse

Politik und Strategie für
Arbeitsschutz und
Anlagensicherheit

Bestandsaufnahme
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Arbeitsschutzmanagementsystem-
Konzept

Anleitung für das interne Audit
(Auditprüflisten)

Dokumentation und Handbuch-Beispiel
für ein integriertes Managementsystem

Handlungsanleitung für kleine und
mittlere Unternehmen (KMU)
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Modulgruppe A: Organisation

Unternehmenspolitik, Leitlinien, Ziele
Gesetze,
Verordnungen,
Technische
Regeln

Vorschriften
der Unfall-
versiche-
rungsträger

z.B. Zuständigkeiten, Situationsbeschreibun-
gen, bereits veranlasste Maßnahm en,
Termine

Erle-
digt

Das OHRIS wurde eingeführt und wird angewendet

- als alleiniges Managem entsystem

- parallel neben einem Managem entsystem für Qualität,
Um welt o. a.

- als integriertes Managem entsystem für Arbeitsschutz,
Qualität, Um welt o. a.

Unternehmensleitlinien für Arbeitsschutz und
Anlagensicherheit
- sind von der Unternehm ensleitung

schriftlich festgelegt
- im  Unternehm en in Kraft gesetzt r

- durch Aushang o. ä. allen Beschäftigten bekannt
gem acht

Modulgruppe B: Prozesse

Vorschriften- und Regelwerk
Gesetze,
Verordnungen,
Technische
Regeln

Vorschriften
der Unfall-
versiche-
rungsträger

z.B. Zuständigkeiten, Situationsbeschreibun-
gen, bereits veranlasste Maßnahm en,
Termine

Erle-
digt

Das betriebsbezogene Vorschriften- und Regelwerk
wird
- von zentraler Stelle im Unternehmen ermittelt
- durch die Führungskräfte in ihrem  jeweiligen Zuständig-

keits- und Verantwortungsbereich ermittelt
- den Führungskräften zur Inform ation und Einhaltung

und zur Inform ation der Beschäftigten übermittelt
- in einem Verzeichnis geführt und an geeigneter Stelle

zur Einsicht  bereitgehalten
Weitere Vorgaben im Arbeitsschutz werden

- im  Unternehm en ermittelt

- den Führungskräften zur Inform ation und Einhaltung
und zur Inform ation der Beschäftigten übermittelt

r

- in einem Verzeichnis geführt und an geeigneter Stelle
zur Einsicht  bereitgehalten

Modulgruppe C: Arbeitsstätten, Arbeitsplätze

Räum e, Wege, Einrichtungen allg.
Gesetze,
Verordnungen,
Technische
Regeln

Vorschriften
der Unfall-
versiche-
rungsträger

z.B. Zuständigkeiten, Situationsbeschreibun-
gen, bereits veranlasste Maßnahm en,
Termine

Erle-
digt

Bestehen im Unternehmen Arbeitsstätten, die der
Arbeitsstättenverordnung unterliegen?

ArbStättV

Wurde der Prüfbereich „Lärm“ schon behandelt ?
W urde der Prüfbereich „Vibrationen“ schon behandelt?

W urde die Medulgruppe „Gefährliche Stoffe und
Emissionen“ schon behandelt?

-

Welche Maßnahmen sind zur Gestaltung der
Arbeitsstätten nach der Arbeitsstättenverordnung
und den Arbeitsstätten-Richtlinien getroffen?
- Mindestgrundfläche der Arbeitsräum e

- Einhaltung der Raum abm essungen r

- Igesundheitlich zuträgliche Atemluft

M odulgruppe D: Technische Anlagen, Arbeitsm ittel und S chutzausrüstungen

D am p fkesselanlag en
G esetze,
V erordnungen,
T echnische
R egeln

V orschrif ten
der Unfall-
versiche-
rungsträger

z.B . Zuständigkeiten, Situationsbeschre ibun-
gen, bereits veranlasste M aßnahm en,
Term ine

E rle-
d igt

W erd en  Dam p fkesselan lagen  betrieben , die un ter d en
Anw en dungsbereich der Dam pfkesselverordnung
fallen?
Inw iew eit sind  die einzeln en G ruppenzu ord nungen
der D am pfkessel b ekann t?
- G ruppe I

- G ruppe II

- G ruppe III und IV

W elche Nach w eise fü r d ie Errich tung  u nd  den B etrieb
der D am pfkesselan lagen  liegen  vor?
- B ehördliche G enehm igung

- B ehördliche E rlaubnis, Teilerlaubnis r

- nachweis über die erfo lgte A nzeige an d ie zuständige
B ehörde

M odulgruppe E: G efährliche Stoffe und Em issionen

Chem ische G efahrstoffe  allgem ein
G esetze,
Verordnungen,
Technische
Regeln

Vorschriften
der Unfall-
versiche-
rungsträger

z.B . Zuständigkeiten, Situationsbeschreibun-
gen, bereits veranlasste M aßnahm en,
Term ine

Erle-
digt

W ird im Betrieb  mit S toffen  um gegangen, die unter
den Anw endungsbereich derG efahrstoffverordnung
fallen?
W elche M aßnahm en lassen erkennen, dass den
Anforderungen der G efahrstoffverodnung entspro-
chen w ird?
- Erm ittlung, ob es sich bei den S toffen, Zubereitungen

oder Erzeugnissen um  einen G efahrstoff handelt
- Beurteilung der G efahrstoffe

- Iführung des G efahrstoffverzeichnisses

Für w elche Bereiche w erden Ausnahm eregelungen
von den Verboten in Anspruch genom m en und
eingehalten?
- ordnungsgem äße Abfallentsorgung v on gefahrstoffen

- Herstellung von G efahrstoffen r

- Verwendung v on gefahrstoffen

M odulgruppe F: Physikalische Einw irkungen

Lärm
Gesetze,
Verordnungen,
Technische
Regeln

Vorschrif ten
der Unfall-
versiche-
rungsträger

z.B. Zuständigkeiten, Situationsbeschreibun-
gen, bereits veranlasste M aßnahm en,
Term ine

Erle-
digt

W erden Arbeiten ausgeführt, bei denen die Beschäf-
tigten den Einwirkungen von Lärm ausgesetzt sind?
W o treten Gefährdungen durch Lärm  auf?
- In Arbeitsräum en

- An besonderen Arbeitsplätzen

- An ortsgebundenen Arbeitsplätze im  Freien

W ie ist sichergestellt, dass der Schallpegel so niedrig
gehalten w ird, w ie es nach Art des Betriebes möglich
ist?
- Beachtung der allgem ein anerkannten sicherheitstech-

nischen Regeln bzw. des Stands der Technik
- Bereitstellung und Benutzung lärm arm er Arbeitsm ittel r

- Anwendung von Arbeitsv erfahren nach fortschrittlicher
und bewährter Lärm minderungstechnik

Modulgruppe G: Sozialer Arbeitsschutz    
ID Modul: Arbeitszeiten Rechtsquellen (Fundstellen) B Anmerkungen  

G 1 Arbeitszeitgestaltung 
Gesetze, 
Verordnungen, 
Technische 
Regeln 

Vorschriften  
der Unfall-
versiche-
rungsträger  

z.B. Zuständigkeiten, Situationsbeschreibun-
gen, bereits veranlasste Maßnahmen, 
Termine 

Erle-
digt 

G 1.1 Werden Personen beschäftigt, auf die das Arbeits-
zeitgesetz (ArbZG) anzuwenden ist?  

ArbZG   A 2   

G 1.2 Wie ist die werktägliche Arbeitszeit geregelt?   A 2   
 - Einhaltung der werktäglichen Höchstarbeitszeit, auch 

bei mehreren Beschäftigungsverhältnissen 
ArbZG 
§ 3 

 A 1 Gleitzeit über EDV erfasst, bei Überschreitung Maß-
nahmen durch den Vorgesetzten; Pflicht zur Vorlage d. 
Arbeitszeitnachweise aus anderen Besch.-Verhältnissen 

 

 - Verlängerung der werktäglichen Arbeitszeit auf bis zu 
10 Stunden 

§ 3  A 2 Im Rahmen der Festlegungen zur Gleitzeit  
selbstständig durch die Beschäftigten 

 

 - Inanspruchnahme abweichender Regelungen nach 
Tarifvertrag bzw. Betriebsvereinbarung 

§ 7 (1), 
TV / BV 

 A 0   

G 1.3 Welche Regelungen sind für die Ruhepausen 
getroffen? 

  A 3   

 - Einhaltung der Mindestruhepausen § 4 
 

 A 2 Individuell durch Beschäftigte, Kontrolle über Zeit-
erfassung 

 

 - Aufteilung der Ruhepausen in mehrere Zeitabschnitte § 4 
 

 M 2 Mindestlänge von Pausenabschnitten sind nicht  
bekannt. Belehruna 
Meier 

 

 - Inanspruchnahme abweichender Regelungen nach 
Tarifvertrag bzw. Betriebsvereinbarung 

§ 7 (1), 
TV / BV 
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Anerkennungs-
register OHRIS

Anerkennungsstelle

Einführung des 
AMS + 
1. Audit

ggf. 
Beteiligung der 

Gewerbe-
aufsicht

Zeit

bis zu drei Jahre gültig
ca. 9 - 12 
Monate

Aufbau des 
AMS

Beratung durch 
Gewerbe-
aufsicht

Anerkennung des 
AMS

Sehr geehrte Damen und 
Herren,

entsprechend Ihrem Antrag 
vom 01.12.1999 wurde das 

Arbeitsschutz-
managementsystem der 

Musterfirma GmbH in 
Musterstadt am 03.01.2000 

einer Plausibilitäts- und 
Verfahrensprüfung 

unterzogen.

System-
prüfung
durch

Gewerbe-
aufsicht
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• Unproblematische Einführung von OHRIS; 
gute Unterstützung durch die Behörde

• Spürbare Sensibilisierung der Führungskräfte und 
Beschäftigten bzgl. Sicherheit und Gesundheit

• Verstärkte Nutzung des betrieblichen 
Vorschlagwesens

• Reduzierung des Zeitaufwands für 
Störfallinspektionen

• Anwendung von Kennzahlen wie Gesundheits-
quote, Zahl der Mängel im Audit usw.
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Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit

Michael Gutsche

Georg-Eydelstr. 13
97082 Würzburg
0931/380-00  Fax 380 - 1803
www.regierung.unterfranken.bayern.de
gaa@reg-ufr.bayern.de

http://www.lgl.bayern.de/arbeitsschutz/managementsysteme/
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